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1592 gewährter Wappenbrief 
MATTHIAS HAFENREFFER 

  

Wappenbrief 1625.  
Verbesserung und Erweiterung des Wappens ab 1625  

im Auftrag von 1631, sowie die Erhöhung im Jahre 1642 
im ritterlichen Adelsstand von 

SAMUEL HAFENREFFER VON TRACHENSTETT 
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Wappen Matthias Haffenreffer 

   

 

   

Wappenbeschreibung  
und Bild in: 

Die Wappen des Adels  
in Württemberg 

 J. Siebmacher’s Groβes  
Wappenbuch,  Band 23. 

Rittermässigen Adelstand 
Wappen 1642 

Wappenbrief 1625 

 

Ursprung Wappen Hafenreffer von Trachenstett  
Akte Wien 15. Jänner 1642: 

Österreichische Staatsarchiv  
Siehe Fußnote: bei Quellenhinweise auf Seite 30 
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Adelstand - die neue Schreibweise im deutschen ist: Adelsstand 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adelstand 
 

mit dem nebenstehenden Prädikat, Schutz, Schirm und Siva guardia 
Wien, 15. Jänner 1642 

 
 
 

(incl. bgl. Abschrift d. … durch Com. palat. Joh. Joach. v. Grünthal 1635) 

 
 
 

Hafenreffer von Trachenstett 
 

      
  Samuel  

J.U. und med. Doktor 
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Adelstand - die neue Schreibweise im deutschen ist: Adelsstand 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adelstand 
 

mit dem nebenstehenden Prädikat 
Schutz, Schirm und Salva guardia 

Wien  15. Jänner 1642 
 
 
 
 

Hafenreffer von Trachenstett 
Samuel 

J. U. und Med. Doctor 
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Auch die angenemb, getreu, gehorsamb vnd 

willigste Dienst, so vnß vnd vnsrem Hochlöbl. 

Erzhauß Österreich seine Vorfahren vnd 

Befreundte in vielweege erzeiget vnd 

bewisen, deren löbl. Exempel Er, Sa- 

muel nachzufolgen entschlossen vnd 

hinfüro nit weniger zu thue, des 

Vndrthenigsten Erbiettens ist, auch  

wohl thuen mag vnd soll. 

Alß mit Nahmen ainen quartierten 

Schilt, dessen hinter vnter vnd vorder 

Obertheil schwarz, in ÿedwederm ein- 

werts aufrechts ein weisser Trach mit 

aufgethanen Flügeln vnd über sich 

schwingendem Schwanz, auf feÿeriger  

Zungen, in seinem vordern Waffen 

eine blawe Kugel haltendt, vorder, 

vnter vnd hinter oberer Veldung 

roth ist, dardurch von beeden vntern 

Egkhen biß Mitte oben an gehendt 

ein gelber Spükhel, in welchem ein 

rother Haffen mit einem er- 

hobenen Dekhel in einem schwarzen 

Hafenreff ¹ hanget, in ÿedem rothen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nob. vnd Denominatio sambt Schuz, (*) 
Schirm vnd Salva guardia für 
Samuel Hafenreffer J.U. d. Medicine  
                                            Doctore 
 

15. Jan.  
  1642 
 

Wolstand mit den nebenstehenden 
Prädikaten Schutz, Schirm und 
Salva guardia 
 Wien, 15. Jänner 1642 
 
 
Hafenreffer von Trachenstätt 
  Samuel 
 
 J. U. und Medicinæ Doctor 

________________ 
1 Topfgestell 
 

(*) Nob. = nobilitas = Erhebung im Adel  
     Denominatio = mit dem Recht  
 

   

REICHSAKTEN 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abschrift d. W-Bfs  ?! 
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 Seitenwinkhel ein sechsegkheter gelber 

 Stern, auf dem Schilt ein freÿer offener 

 adelicher Thurniershelmb, zur linkhen, 

 mit weiß vnd schwarzer, rechte Seitten 

 roth vnd gelber Helmbdeckhen, vnd darob 

 mit ainer goltfarben königl. Cron 

 geziert, auf welcher fürwerts mit 

 dem linkhen Fueß vnd schwingenden  

 Flügeln stehendt ein schwarzer 

 gecrönter Adler, in seiner rechten 

 Klawen den im Schildt beschribenen  

 Haffen im schwarzen Haffenreff  

 haltent. 
  

 Denominatio sich von Trachen- 

 stätt zu schreiben.  

 Schuz, Schirm vnd Salva guardia 

 

 Wien, den 15. Jan. 1642 Ferdinandus 
   
\/  (*) 
Ferdinand Grave Kurz  (**) 
    
   Ad Mandatum  (***) 
   Johann Söldner 
 
                die Verleihung 

    (*) = vidit. – gesehen hat / auch vidimus – wie haben gesehen 
  (**) = Ferdinand Sigismund Graf Kurtz von Senftenau  
             (* 1592 in München, † 24 Marz 1659, Wien) 
             Reichsvizekanzler des Heiligen Römischen Reichs  
(***) = Ad Mandatum – im Auftrag (des Grafen wird die Urkunde geschrieben) 
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      Allerdurchleüchtigster großmächtigister vnd 

unüberwündlichister Röm.Kaÿser,auch zu Hun- 

garn vnd Böhaim, König, Allergudster Herr 
 

 

Was gestalt aus Eür. Kaÿserl. Majestät volkhommener 

Macht vnd Gewalt, ich noch im Jahr 1625 mit 

einem offenen adelichen Wappen vnd Cleinot 

verehrt vnd begabt worden, das geruhen 

Eür. Kaÿserl. Majestät aus beÿligender vidimir- 

ter Abschrifft A. mit mehreren zu ersehen. 

 

Wan dan Eür. Kaÿserl. Majestät allein der erste 

Brunnquell sein, von welcher alle Dignitäten 

vnd Würden zu Erleüchtung dero Kaÿserl. Trons 

herfliessen, vnd war durch Eür Kaÿserl. Maÿestät 

vnd des Heÿl. Reichs Vnderthanen zu dero 

vnd des Vatterlandtes gethrewen Diensten 

 animirt vnd angefrischt worden. 

 

Alß langt an Eür. Kaÿserl. Maÿst. meine allerunder- 

thenigste Pitt, weiln meine Voreltern vnd Ich  

mit underschidlichen adelichen Geschwistern, nem- 

lich den Besserern von Talfingen, denen von Für- 

tenbach, von Geißberg, von Brassern, von ehen- 
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den Mayern(?) von Vilsegg, von Bucholz, von Witz- 

leben, von Krichbaum, von Streitberg, von Stinz- 

khÿ, den Veiten vnd andern mehr in nachender 

Blutsfreündtschafft begriffen, sie geruhen aller- 

gdst. mich in den Adelsstandt zu erheben, auch 

zu erlauben vnd zu vergunnen, mich von Trachen- 

stätt zu schreiben vnd zu nennen, vnd diß mein lib. 

B. beÿgelegtes erbliches adeliches vnd geführ- 

tes Wappen mit Aufsezung des ganzen Adlers, 

auf den Helm (an statt zweÿer heÿdnischer Götti- 

nen vnd Bildern, Occasionis vnd Fortunæ, 

vnd zweÿer Adlersflügel) zu verwehren, zu con- 

firmiren vnd zu bestettigen, mich auch in Eür 

Kaÿserl. Maÿst., Kaÿserl. Königl. vnd Erzherzogl. Schuz, 

Schirm vnd Salvam guardiam auf- vnd anzunemmen, 

umb welche Kaÿserliche Gnad, auch der theure in 

Gott ruhende Ritter vnd Held, Herr General Godt- 

frid Henrich Graf zu Pappenheim, Herr Johann Lud- 

wig von Vlm Reichsvicecanzler vnd Herr Paul 

Andreas Graf zu Wolckhenstein, sofern sie Gott 

nicht zu seinen Gnaden abgefordert vnd noch 

beÿ Leben, für mich gewißlich allerunderthenigst 

intercedendo Würden einlangen, solche anzai- 

gende allerhöchste Gnad vmb Eür. Kaÿserl. Maÿst. mit 

allerunderthänigstem Danckh eüssersten Ver- 

mögens zu beschulden bis in mein Gruben 

soll vnd will angelegen sein lassen. 

 

 

      

Eür Kaÿ. Maÿ. 

 

             Allerunderthenigst gehorsamb- 
                                    ter 

      Samuel Haffenreffer 
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Hafenreffer 
 

15. Jan. 1642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

An die Röm. Kaÿ. auch zu 

Hungarn vnd Böhaim 

Königl. Maÿestät 
 

Allerunderthenigstes, de- 

         müthigstes vnd gehorsambstes 

                                Suppliciren vnd Pitten 

      
                                       Samuelis Hafenreffers J. U. 
      
                                                                Promelioratione et 
                                                                confirmatione inver- 
                                                                melten adelichen 
                                                                Wappens 
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Ich Johann Joachim von Grünthal, auf Krems- 

eckh, zu Harteneckh und Tußlingen, Röm. Kaÿserl. 

auch dero zu Hungarn und Böheimb Königlichen Main- 

stätten Rath, Sacri Palatij Comes und Obervogt zu 

Tübingen, entbiette allen und ieden gaist. und welt- 

lichen Personen, waß Würden, Standes oder Wesens  

die seÿen, meine, (iedem Stand gebührende) under- 

thänig, gehorsam, freünd- und guttwillige Dienst, 

auch waß ich liebes und guttes vermag. Bekhenne 

zugleich hiemit offentlich und thue khund und zu 

wissen mäniglich: Demnach der Allerdurchleüchtig- 

ste, Großmächtigste, und Unüberwindtlichste Fürst 

und Herr, Herr Ferdinand der Ander, von 

Gottes Gnaden Erwählter und Coronirter Röm. 

Kaÿser, zu allen Zeitten Mehrer des Reichs, in 

Germanien, zu Hungarn, Böheimb, Dalmatien, 

Croatien und Sclavonien König, Ertzhertzog 

zu Österreich, Hertzog zu Burgund, zu Steÿr, zu 

Kärndten, zu Cräin, zu Lützenburg, zu Württem- 

berg, Ober- und Nider-Schlesien, Fürst zu Schwaben, 
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Marggrafe deß Heil. Röm. Reichs, zu Burgau, 

zu Mehr[r]en, Ober- und Nider- Laußniz, Gefürster 

Grafe zu Habspurg, zu Tÿrol, zu Pfierdt, zu 

Kÿburg, und zu Görtz, Landgrafe im Elsaß, 

Herr auf der Windischen Markh, zu Portenau 

und zu Salins p. Vnser allergnädigster Kaÿser  

und Herr, auß allergnädigster aigener Beweg- 

nuß, mir, Hanß Joachim von Grünthal, aus 

Kremseckh, zu Harteneckh und Tußlingen p. die 

sonderbahre Kaÿserl. Gnad erwisen, und in den Stand, 

Ehr und Würde der Comitum Palatinorum, aller- 

gnädigst erhebt, auch under andern stattlichen Pri- 

vilegien und Freÿheitten, vollkhommene Macht und 

Gewalt gegeben und mitgetheilet, daß auß Ihrer 

Röm. Kaÿserl. Maiestätt Macht und Volkhommenheit, 

Ich, Ehr- und redlichen Laüthen, die sonsten wol 

verdient und christlicher evangelischer Religion  

zugethan, die ich deßen, nach eingenommenem glaub- 

würdigen Bericht, darzu fähig und würdig zu sein 

erachten werde, iedem nach seinem Stand und Wesen 
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Zeichen, Wappen, Kleinod mit Schildt, offenen 

und beschloßenen Helmen geben und verleihen, 

Wir nicht weniger auch mit andern ererbten 

und anerstorbenen Wappen, melioriren, zieren 

und vebeßern solle und möge, alles vermög 

allergnädigsten Kaÿserl. mir erteilten Privilegien, 

Freÿheiten und Begnadigungen, auch mit aller- 

höchst-gedachter Kaÿserl. Mai. aigener Kaÿserl. 

Hand subscribirten, besigelten und mir zugestelten 

Palatinats, deßen Anfang also lautett:      Wir 

Ferdinand, der Ander, von Gottes Gnaden 

erwählter Röm. Kaÿser zu allen Zeitten, Mehrer 

deß Reichs in Germanien, zu Hungarn, Böheim, 

Dalmatien, Croatien und Sclavonien König 

und am dato, geben in Vnserer Statt Neüstatt 

den 4. Tag deß Monats Julij nach Christi, Vnsers 

lieben Herrn und Seligmachers gnadenreicher  

Geburt, Sechzehnhundert, fünff und zwanzig 

Vnserer Reich, deß Röm. im Sechsten, deß Hun- 

garischen im Achten, deß Böheimbischen im 9ten  

Jahren. --------------- Und nachdeme nun der 
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Edel, Hochgelehrte Herr Samuel Hafenreffer, vbrigens 

Medicinæ Doctor, auch der weiland Durchleüchtigen 

Hochgebornen Fürstin und Frawen, Frawen Vrsula 

Herzogin zu Württemberg und Teckh geborner 

Pfalzgräfin beÿ Rhein, Hertzogin in Baÿern, 

Gräfin zu Vildentz und Saxonheimb, Fürstl. Fraw 

Wittib zu Nürttingen, meiner gewesten Gnädigen 

Fürstin und Frawen, hochlobseeliger Gedächtnuß, wohl 

bestellter Leib- und Hoff.-Medicus, mein insonders wohl- 

vertrauwter geliebter Herr und Freündt, mir 

offenbahr zu erkhennen geben, augenscheinlich demon- 

strirt und dargethan, welcher maßen ieniger  

Wappensbrief, Privilegia und Insignia (welche 

seinem Herrn Vattern seel. weiland dem ehrwür- 

digen, hochgelehrten Herrn Matthiæ Hafenreffern, 

der Heiligen Schrifft Doctor, fürstl. württem- 

bergischer Hoffprediger, und viliärigem vornehmen 

Professore und Cancellario beÿ hochlöbl. Vniversität 

Tübingen, in Anno 1592 durch Herrn Samson 

Herzogen, Kaÿserl. Comitem Palatinum und der  

Reichsstatt Eßlingen Rath p. in optima et ple- 

nissima forma wohl außgeführt und clausulirt 

  

 

Ursprung Wappen Hafenreffer von Trachenstett  
Akte Wien 15. Jänner 1642: 

Österreichische Staatsarchiv  
Siehe Fußnote: bei Quellenhinweise auf Seite 30 
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ertheilt) beÿ ietz wehrenden Kriegsempö- 

rungen muthwillig hochsträfflicher Weise, ganz 

zerrißen, das Sigillum hinweg geworfen und  

zu schanden gemacht, also, daß man demnach auß 

den gesambleten Stückhen doch den ganzen Inhalt  

noch wol vernemmen khann.    Derowegen ge- 

dachter Herr Excellens Medicus mich, die alte 

empfangene Begnadigung zu reassumiren, zu 

ernevern, auch das Wappen ettlicher maßen 

zu verbeßern und anstatt deß beschloßenen, 

einen offenen adelichen Helm (crafft habender, 

und von der Röm. Kaÿserl. Maj. allergnädigst 

mir concedirter pleni-potenz und Vollmacht) 

zu ertheilen, so mundl.- so schrifftlichen gebetten, 

welches wegen seines hochgeehrten, vilgeliebten 

Herrn Vatters, meines lieben Herrn und Freündts 

seel. auch seiner aigenen notorischen Qualitäten, 

und vortrefflichen glückhlichen Churen, welche 

er nicht allein zeitwehrender fürstl. nürtt- 

ingischer Hoffhaltung daselbsten, auch anderwerts, 

insonderheitt aber beÿ Herrn Johann Ludwig 

von Vlm, Reichs-Vice-Cantzlern, meinem hochge- 
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 ehrten Herrn Patronials-Vattern, so wol Herrn Paul 

 Andreas, Grafen zu Wolckhenstain, auch seeliger Ge- 

 dechtnuß, und Vilen andern, hohen Standes Personen, 

 inde[se]sse mit sonderbahrer Pietät, Nutzen, Dex- 

 terität  rühmlich erwiesen und noch täglich præ- 

 stirt, nicht abzuschlagen gewust, ihme auch nicht  

 allein disem, sondern inskhünfftig in allen oc- 

 currentien willig zu gratificiren begehre. 

 Derowegen und hierauf Ich crafft habenden  

 Kaÿserl. Gewalts, ihme Herrn Doctor Samuel 

 Hafenreffern, seinen ehelichen Leibserben und 

 deroselben Erbenserben, Mann- und Weibsper- 

 sonen sein erblich Wappen, so er bißhero ge- 

 braucht und geführt hat, nicht allein confirmirt  

 und bestättigt, sondern auch hernach folgendes 

 Wappen meliorirt, verbeßert und hinfüro 

 solches zu gebrauchen und zu führen vergunnet, 

 und erlaubt. Mit Nahmen einen Schildt also 

 abgetheilet, daß unden auf einem grünen Bühel 

 oder Berglin, ein silberfarb oder weißgrawer 

 Trach mit aufgespertem Rachen und außgestreckh- 

 ter feüriger Zungen in einem schwarzen Veld 

__________________ 
1 Gewandtheit 
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und oberhalb deßelben ein weißer durchgehender  

und disen Schild mitten entzweÿ theilender 

Balckhen, wie nicht weniger von beeden undern 

Eckhen gedachten Balckhens sich schröeg, biß zu 

obrist, ain Triangel schleüst, von Farben gelb 

oder goldfarb, darinnen ein rother Hafen, mit 

seinem erhabenen Deckhel, in einem schwarzen 

Hafenreff hangend, erscheinet; die übrige 

Theil [des] Schildes zu beeden Seitten roth, in deren 

iedem, umb die Mitt in Schilds, richt gegenein- 

ander, ein glanzender gelber, oder goldfarber 

Stern. Auf dem Schild ein offenen adelichen 

Helm, mit einer goldfarben Cronen gezieret, 

deßen Helm-Deckhen zur rechten Hand roth und 

gelb, zur linkhen aber schwartz und weiß 

abgetheilet. In gedachter Cronen ein himmelblawe 

Kugel, an welcher zur rechten Seitten ein halb 

schwarz und halb weißer Adlersflügel, 

und auf demselbigen nach der Länge halb gelb und  

halb rothbundten und biß auf die Achsel auß- 

geschnittenem Klaid, mit weitten und hinder sich 

zum Elenbogen hangenden Ermeln, das Jungfräw- 

lich Bild Occasio khniendt, in ihrer rechten Hand, 

 

 

Wappen 1631 
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  ¹ Schermesser (aus: Grimm aaO.) 

über sich ob dem Haupt, ein Scharsach ¹, und in der 

linckhen einen rothen Hafen mit seinem erhabenen 

Deckhel, in einem schwarzen Hafenreff haltend. Zur  

linckhen Seitten aber gedachter Kugel ein halb 

gelb und halb rother Adlersflügel, auf welchem  

ebenmäßig das jungfräwliche Bild Fortuna 

in schwartz und weißem langen Klaid, khniend, 

in der linckhen Hand gleichergestalten ein halb 

schwartz und halb weiß abgetheilten Segel oder 

Glückhfahnen führend, mit der rechten aber obge- 

malten Hafen im Reff haltend, und ihr Angesicht 

gegen der Occasion wendend, erscheinet. Als- 

dan dieselbe Wappen und Klainod in diesem gegen- 

werttigen Brieff gemalet und mit Farben ai- 

gentlich außgestrichen ist.    Confirmire, augire, 

vermehre und bestettige, verehre, ziere, beß- 

ere, verleihe, gebe, gunne und erlaube ihme 

auch dises erbliche und meliorirte Wappen und 

Klainod obgeschriebener Maßen zu führen und 

zu gebrauchen, in crafft diß Briefs, derogestal- 

ten und also, daß nun fürohin, er, Herr Doctor 

Samuel Hafenreffer, alle seine eheliche Leibes 

Erben und deroselben Erbenserben, Man- und   
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Weibspersonen für und für, ewiglich, solch 

Wappen, Klainod, auch offenen Helm, Cron, 

und Schild haben, führen und sich deßen in allen 

und ieden ehr- und redlichen Sachen und Geschäfften, 

in Schimpf und Ernst, in Streitten, Stürmen,  

Kämpfen, Veldzügen, Panieren, Gezellten, 

Ab- und Aufschlägen, Insigeln, Pittschafften, Kleinod- 

ien, Begräbnußen, Gemälden und sonst an allen 

Ortten und Enden nach ihren Ehren und Notturfft- 

en, Willen und Gefallen, führen und gebrauchen, 

und darzu alle und iegliche Gnad, Freiheit, Ehre, 

Würde, Vortheil, Recht und Gerechtigkheitt, 

mit Ämbtern und Rechten, gaist- und welttlich- 

en haben, halten und tragen, Gericht und 

Recht besitzen, Urtheil schöpffen, Recht sprechen, 

und deßen allen theilhafftig, würdig, empfindt- 

lich und darzu in gaist- und weltlichen Ständen 

und Sachen tauglich, schickhlich und gutt sein sollen 

und mögen, als andere ihrer Röm. Kaÿserl.  

Mai. und deß Heil. Reichs Segens- und Wapp- 

ensgenoßeleüth, sich auch alles deßen frewen, 

gebrauchen und genießen, von Recht oder Gewonheit 

wegen allermäniglich unverhindert und ohne 
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Hanβ Joachim von Grünthal in 1625 (mit Diplom vom 4. Juli 1625 in Neustadt) zum 
kaiserlichen Pfalz- und Hofgrafen (Comes palatinus) von Kaiser Ferdinand II. 
Er wurde 1606 Rektor des Collegium illustre von Tübingen und setzte die von seinem 
Fürsten entwickelte Idee einer Ritterakademie um. 

Eintrag, alles beÿ Vermeidung ob Höchstberürter 

Ihrer Röm. Kaÿserl. Mt. schwehren Ungnad und 

Straff, nemblich fünffzig Marckh löttigs Golds, 

die ein ieder, so offt er mehrgedachtem Herrn Doctor 

Samuel Hafenreffern, seinen ehelichen Leibs Erben  

oder deroselben Erbenserben, in disem Wappen 

und Clainod sträfflich Eintrag thette, den halben 

Theil in Höchstgedachter Ihrer Kaÿserl. Mai Cam- 

mer, den andern halben Theil aber ihme, Herrn 

Doctor Hafenreffer unnachläßig zu bezahlen, 

schuldig sein solle. Mit Urkhund diß Briefs, 

welchen ich mit aigner Hand underschriben und 

mit meinem Palatinat Insigel verferttiget, ihme 

Herrn Doctor Samuel Hafenreffer zugestellet, 

der geben ist in der Fürstl. Hauptstatt Tübingen, 

am Tag deß Heil. Evangelisten Lucæ, den 18. 

Octobris, alten Calenders, von Christi unsers 

einigen Erlösers und Seligmachers gnaden- 

 

reichen Geburt gezählt, Sechzehenhundert 

dreißig und fünff Jahr. 

 

                                   L. S. 

 

                                                        Hanß Joachim 

                                                        von Grünthal 
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Daß obgeschriebene Copeÿ gegen dero rechten, wahren, 
vnd ohnerzweiffeltem Original ertheilten Cleinoths, vndt 

Wappenbrieffs, mitt Vleiß auscultiert, collationiert unndt 

demselben nicht allein von Wortten zue Wortten gleichlauttendt, son- 

dern auch berührt Original an Pergamen, Schrifft, eingemahl- 

ten Wappen vnnd Cleinoth, mit seinen Farben vnnd aller Zue- 

gehör, auch anhangendem Innsiegell vnnd vnderzogener  

Handtvnderschrifft, allerdings just, ohnverseert vnnd arg- 

wohnsfreÿ befunden worden, bezeuget subsignierter 

Notarius, neben Vfftrückhung seines gewohnlichen Notariat- 

Signets vnnd Innsiegells, mit dieser seiner aigenen Handt- 

vnnd Vnderschrifft. Actum Tübingen, Mittwochs den zwant- 

zigisten Allten, dreißigisten Newen, Monatstag Octobris 

im Jahre Christi Sechzehnhundert-viertzig vnd eins ¹ . 

 

                                        Daniel Sturmb ² , Kaÿserlicher im- 

                                        matriculierter vnnd dieser Zeitt gemei- 

                                        ner Universität Tübingen geschwor- 

                                        ner Notarius in fidem præmissorum 

                                                                          subscripsit 

Transkription: Wilfried Lieb 
14.05.2020 
 
_______________________________________   
1 Mittwoch, 30. Oktober 1641 
² Jurist und Notar 1602 – 1652, Universitätsnotar 1628 – 1652 (Universitätsarchiv Tübingen) 
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Erläuterung:   Adelstand / Hafenreffer von Trachenstett. 
 
Die Datei besteht aus vier Teilen, die in altdeutscher Sprache mit "HERALDISCHE 
SPRACHE" geschrieben wurden. 
 
Die Teile sind:  
1. die Kopie des Adelsdiploms / die Entscheidung, ritterlichen Adel zu gewähren.  
2. die Anfrage für eine Erhöhung in der Adelstand.      
    Dies schließt den Hinweis auf edle Geschlechter ein, mit denen persönlicher  
    Kontakt hergestellt wird, pflegen oder mit wem es familienrechtliche Beziehungen  
    gibt  
3. Anhang A.     
    Nachweis von:      
   - das Wappenschreiben an Matthias Hafenreffer im Jahr 1592          
   - des 1625 an Samuel Hafenreffer verliehenen Wappens und Bestätigung dieses  
      Wappens im Dreißigjährigen Krieg.         
     Erwähnt wird auch die Erweiterung / Verbesserung des Wappens,  
      die 1625 gewährt wurde.  
4. Anhang B.           
    Ein Brief des Notars Daniël Sturmb, in dem er die Echtheit des Wappens von 1625 
    bestätigt wird und die Wappenbesserung von 1631,       
    die besagt, dass das Original dieses Dokuments im Dreißigjährigen Krieg beschädigt 
    wurde, aber der Inhalt ist noch lesbar.     
 
Die Wappenbeschreibungen sind in „heraldischer“ Sprache.  
Dies bedeutet, dass rechts, heraldische links und links, heraldisch rechts ist.   
Das Wappen wird von der Person beschrieben, die das Wappen trägt.     
 
Einige Wörter und Konzepte im Originaltext lassen sich nur schwer oder gar nicht ins 
zeitgemäß ins  Deutsch übersetzen.   
Es wurde versucht, den Text lesbar und verständlich zu machen. 
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Teil 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch das Annahme, Treue, Gehorsame und Nachsichtiger 
bereitwilliger Dienst (= Service ?), zu unserem Hochlöbl.         
(= Hoch geehrten Haus Österreich) Erzhaus Österreich zeigte  
die Ehre, (Bereits von) seinen Vorfahren und Freunden wurde 
von ihm in vielerlei Hinsicht bewiesen. was als Beispiel Er, 
Samuel ist entschlossen, ihm zu folgen, indem er nicht mit 
weniger Untertänigkeit tut, als er könnte und sollte. 
 
Wie berichtet, ein geviertelter Schild in den Feldern unten 
links und oben rechts in einem nach innen gerichteten weißen 
Drachen mit erhobenen Flügeln und einem erhobenen, 
wehenden Schwanz, rotzüngig, mit einer blauen Kugel in den 
Vorderbeinen, weiter unten in den Feldern unten rechts und 
oben links eine umgekehrte gebogene, bestückte Anordnung, 
die (beide) oberen Teile rot und der untere Teil gold, in den 
(beiden) oberen Teilen ein sechszackiger goldener Stern, im 
unteren Teil ein roter Topf (ohne) Deckel auf einem schwarzen 
Geschirr¹, dessen Schild von einem ausgezeichneten abgedeckt 
ist , offener Turnierhelm mit schwarzem und silbernem Futter 
auf der rechten Seite links rot mit Gold ausgekleidet, überragt 
von einem gekrönten (abgebildeten) schwarzen Adler nach 
vorne (abgebildet) mit einer Klaue in seinem rechten (Fuß), die 
den Topf und das im Schild beschriebene Geschirr hält. (#) 
 
Denominatio (mit dem Recht, (Von) Trachenstätt zu schreiben. 
Schütz, Schirm und Salva Güardia (*) 
 
Wien, 15. Januar. 1642 
 
 

Fußnoten: 
 ¹ Geschirr = Hafenreff = Topfgestell 
(#) = Fußnote heraldische Begriffe 
(*) = Begrüßung und Schutz annehmen 
 

Heraldische Begriffe 
 
In der Heraldik werden links und rechts ausgetauscht.  
Was in einem Bild links zu sehen ist, wird in der "heraldischen Sprache" rechts angezeigt. 
Was in einem Bild rechts zu sehen ist, wird in der "heraldischen Sprache" als links angezeigt. 
In der Beschreibung des Wappens ist es besser, "links, rechts heraldisch oder rechts heraldisch 
links" zu erwähnen.  
Das im Adelsdiplom beschriebene und abgebildete Wappen zeigt eine Frontansicht Turnierhelms.  
Der Topf (Haf) hat die Farbe Rot; das Geschirr (reff) ist schwarz. 

 

Ursprung Wappen Hafenreffer von Trachenstett  
Akte Wien 15. Jänner 1642: 

Österreichische Staatsarchiv  
Siehe Fußnote: bei Quellenhinweise auf Seite 30 
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Teil 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußnoten: 
1. von ehenden Mayern von Vilsegg (?!) / Johann Valentin Moser von Filseck (1588 – 1631) 
2. Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim (29. Mai 1594 - 17. November 1632) 
     war ein Feldmarschall des Heiligen Römischen Reiches (der Deutschen Nation) im Dreißigjährigen Krieg. 
3. Johann Ludwig von Vlm, Reichskanzler (von Ulm) (1567 – 1627) seit 1622 Reichsfreiherr von Ulm zu Erbach 
4. Paul Andreas Graf zu Wolckhenstein (1595 – 1635) Reichskammergerichtspräsident, Geheimer Rat 
 
(*) (p) = Pitt = allerunderthenigste Bitte /     P. = etc. usw. / usf. 

 

 
 
 

Der gekrönte Adler, dessen zwei Flügel sichtbar sind, wird hiermit 
bestätigt, Ihre kaiserliche und königliche Majestät, sowie Ihre 
Erzherzogliche Würde, und so akzeptieren (beobachten) Sie Ihren 
Schutz durch diese Gnade, wie von der durch Ihre späte gottesfürchtige 
Ruhe der bevorzugte Ritter und Held, Herr General, Gottfried Heinrich 
Graf von Pappenheim, (²) Herr Johann Ludwig von Vlm, (³) 
Reichskanzler und Herr Paul Andreas Graf von Wolckhenstein, ( ) 
wurden vorgeschlagen, sofern …. Wie von mir in meinem Leben als 
unterwürfigster Diener sollte ich durch ihre Intervention und 
Vermittlung von Ihnen die höchste Gnade Ihrer kaiserlichen Majestät 
erhalten. 
  
                An Ihre kaiserliche Majestät 
 
                                        (Dein) unterwürfig und gehorsam 
                                                                 Samuel Hafenreffer 
 

Oberster, berühmtester, mächtigster und unergründlichster Kaiser des 
Römischen Reiches, auch ungarischer und böhmischer König. 
Höchster Herr, 
 
Durch Ihre Autorität als Testament für Ihre geliebte kaiserliche 
Majestät im Jahre 1625 Ich noch geehrt und gewährt mir ein Wappen 
mit dem edlen Wappen und Helmschild. 
Das Wappen, mit dem ich auf Befehl Ihrer kaiserlichen Majestät geehrt 
wurde, war erstellt, wie aus den Tatsachen hervorgeht, auf die in den in 
Anhang A aufgeführten Erklärungen Bezug genommen wird. 
  
Wenn es so aussieht, als ob Ihre kaiserliche Majestät von Ihrer 
kaiserlichen Güte und Würde herrührt und Ihren kaiserlichen Thron 
und Ihre kaiserliche Majestät und für das Heilige (Römische) Reich 
verherrlicht, um Ihre Staatsangehörigen für die Verdienste um das 
Vaterland zu belohnen, gilt Folgendes: 
  
An Ihre kaiserliche Majestät, um meine unterwürfigste (p) ( ) Bitte zu 
stellen, weil meine Eltern und ich mit verschiedenen  
Adelsfamilien verwandt sind, wie dem Bessereren von Talfingen, dem 
von Fürstenbach, dem von Geißberg aus Brasseren; und durch Heirat 
mit der Familie Moser von Filseck (¹), der von Bucholz, der von 
Witzleben, der von Krichbaum, der von Streitberg, der von Stinzkhÿ, 
die Veiten und mit mehr anderen Familien, zu denen eine 
Blutsverwandtschaft besteht, alle ihrer würdig in der Adelstand 
enthaltener Dienst, der es mir ermöglicht und ehrt, von Trachenstätt zu 
meinem Familiennamen hinzuzufügen und dadurch mein 
Familienwappen zu verbessern, alles gemäß der Beschreibung in 
Anhang B. Herstellung des erblichen aristokratischen Wappens erhält 
einen angesehenen Turnierhelm mit Helmschild anstelle von zwei 
heidnischen Göttinnen Occasionia und Fortuna 
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Teil 3 
 

1. 
Ich Johann Joachim von Grünthal, Herr von Kremseckh zu Harteneckh und Tußlingen (¹), römischer Kaiser, 
und ungarischer und böhmischer königlicher Ratgeber und kaiserlicher Pfalzgraf und Oberer in Tübingen, 
allen Menschen auf der ganzen Welt unbeschadet ihrer Würde, ihres Status oder ihrer Natur erklären, Alle 
von ihnen sind hingebungsvolle, gehorsame, wohlwollende und wohltätige Untertanen in Namen und Tat.  
Erklären durch diese Urkunde allen öffentlich, dass: 
Unser oberster, mächtigster und erhabenster Herr und Prinz, Ferdinand, der dritte römische Kaiser, der von 
Gottes Gnade gewählt und gekrönt wurde, zu allen Zeiten die höchste Person des Reiches in Deutschland, 
Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien und Slawonien, Erzherzog von Österreich, Herzog von Burgund, 
Steiermark, Kärnten, Kraïn, Luxemburg, Württemberg, Ober- und Unterschlesien, Prinz von Schwaben, 
2. 
Markgraf des Heiligen Römischen Reiches, von Burgund, Meranien (= Dalmatien) und Ober- und  
Unterlausitz, Gräfin von Habsburg, Tirol, Pfirt, Kyburg und Görtz, Landgraf im Elsass, Herr der Windmark, 
von Portenau und Saline, (p) Unser gnädigster Kaiser und Herr aller gnädigsten eigenen Bewegungen, ich, 
Hanβ Joachim von Grünthal, Herr von Kremseckh zu Harteneckh und Tußlingen, (p) wurden in besonderer 
kaiserlicher Gnade und zur Ehre und Würde der (kaiserlichen) Pfalz ernannt, erhöht und dadurch die volle 
Macht und Kraft gegeben, in diesem hochklassigen Privileg im Namen seiner römischen kaiserlichen  
Majestät zu handeln.  
Weil ich dieses Lob (= Wertschätzung) voll und ganz durch meinen christlichen und evangelischen Glauben 
(= würdevolles Handeln) und damit ein kompetentes und rechtschaffenes Urteil nach Status und Natur 
verdiene, 
3.   
Die Darstellung des Wappens mit einem Helm mit geschlossenem Visier und Helmmarkierung zu verbessern, 
wie es bei anderen ererbten Familienwappen geschehen ist, um das Wappen als Gefallen seiner gnädigsten 
kaiserlichen Majestät zu verbessern, aufgrund des mir gewährten Privilegs in Freiheit und Gnade, auch mit 
äußerster Erinnerung an seine kaiserliche Majestät, wie aus der vom Kaiser unterzeichneten Ernennung zum 
Pfalz hervorgeht, deren Präambel lautet: 
Wir Ferdinand III., Römischer Kaiser, ausgewählt durch Gottes Gnade, römischer Kaiser, ausgewählt und 
gekrönt von Gott, zu allen Zeiten die höchste Person des Reiches in Deutschland und König von Ungarn, 
Böhmen, Dalmatien, Kroatien und Slawonien, und zwar vor Ort von Neüstatt 
 (Neustadt an der Donau, Kelheim / Wiener Neistatt) 
am vierten Juli, nach der gnädigen Geburt Christi, unseres lieben Herrn und Erlösers, 
sechzehnhundertfünfundzwanzig, im sechzehnten Jahr als römischer Kaiser und im achten Jahr als Ungar, 
ebenfalls im neunten Jahr als böhmischer König. Bis jetzt die 
4. 
edler, hochgelehrter Sir Samuel Hafenreffer, Doktor der Medizin, und auch (ehemaliger) Leibarzt ihrer 
hochgeborenen Prinzessin und Dame, Dame Ursula Herzogin von Württemberg und Teck, geborene 
Pfalzgräfin bei Rhein, Herzogin in Bayern, Gräfin von Veldenz und Sachenheim, Prinzessin Witwe von 
Württemberg in Nürtingen, die liebenswürdigste Dame, an die sich meine lobenswerteste Erinnerung  
in meinem Büro für Körper- und Gerichtsarzt aufbewahre, die (erinnert mich) 
dass mein besonders vertrauenswürdiger und geliebter Herr und Freund, offen erkennbar, ein Wappen 
 mit Privilegien und Abzeichen gegeben hat (was seinem verstorbenen Vater, dem ehrenwerten und 
hochgelehrten Herrn Matthias Hafenreffer, Doktor der Heiligen Schrift, königlichen Prediger und  
langjähriger angesehener Professor, zuteil wurde und Kanzler an der hochwertigen Universität von   
Tübingen, an die Anno 1592 von Herrn Samson Herzog, Kaiserpfalz und Stadtrat in der Reichsstadt  
Esslingen, p. in optima et plenissima forma, (²), gut ausgeführt und entwickelt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuβnoten: 

(¹) = Harteneckh und Tußlingen = Hartneck und Dußlingen bei Tübingen 
(p) = etc. usw. usf. 
(²)  heißt: „in bester und formvollendeter Weise“,  
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5. 
(welches Dokument) wurde durch die Kriegshandlungen absichtlich und auf höchst strafbare Weise 
beschädigt und weggeworfen, und das Siegel wurde beschämt, das heißt, der verbleibende Inhalt kann  
noch von überlebenden Dokumenten gehört werden. Deshalb kann der ehrenwerte ausgezeichnete  
Medicus mir jetzt das alte Gnadengeschenk zurückgeben, das er erhalten hat. 
Die Wappen (²) auch in mehreren Punkten zu verbessern und dass beschlossen wurde, die Wappen  
mit einem edlen Helm auszustatten (der mir von der römisch-kaiserlichen Majestät am gnädigsten  
mit großem Recht und Vollmacht verliehen wurde) und mündlich , wie mir schriftlich mitgeteilt wurde,  
dass mein lieber Herr und Freund (? der verstorbene Herzog?) für den verstorbenen, hoch geehrten,  
geliebten Herrn und Vater auch seine eigenen berühmten Eigenschaften und hervorragenden Heilmittel hat, 
die nicht nur während meiner Zeit während der königlichen Umwerbung in Nürtingen wurde auch (und 
insbesondere) den Herren gewährt  Johann Ludwig van Ulm, Reichsvizekanzler, (1567 – 1627) (³) mein 
hochverehrter 
6.  
der geehrte Patron (Vater), sowohl an Herrn Paul Andreas, Graf von Wolkenstein (1595 - 1635), in seiner 
gesegneten Erinnerung, als auch an viele andere Personen der Oberschicht, mit dem gleichen Engagement  
und der gleichen Frömmigkeit und den erforderlichen Fähigkeiten, erwies sich als herrlich und immer  
noch täglich üben und niemals wissentlich einen Patientienten abgelehnt, und nicht nur diesen Personen, 
sondern allen (Personen), alle Fähigkeiten bereitwillig kostenlos auszuführen. 
Warum und aus diesem Grund habe ich als kaiserlicher Agent die Befugnis, Herrn Doktor Samuel  
Hafenreffer mit seinen gesetzlichen Erben und seinen gesetzlichen, sowohl Männern als auch Frauen, 
nicht nur seine Erbwappen zu reparieren, die er bisher benutzt und eingesetzt hat, einstellen und bestätigen, 
aber auch gründlich verbessern Sie die Wappen, verwenden und tragen Sie sie wie bestimmt und lizenziert. 
Insbesondere ein Schild wie abgebildet, unten (im unteren Teil) auf einem grünen Hügel oder Berg ein 
silberner oder weißgrauer Drache mit offenem Mund und einer roten Zunge, die auf einem schwarzen Feld 
hervorsteht. 
7.  
Uberragt von einem breiten weißen Balken über die gesamte Breite, der den Schild in zwei Teile teilt. 
Wie nicht weniger von beiden unter Ecken bedeckten Balckens sich schräg bis zu oberst ein Triangel ( )  
zeigt, im unteren Teil ein roter Topf ohne Deckel auf einem schwarzen Geschirr, die (beiden) oberen  
Teile rot und der untere Teil Gold, in die (beiden) oberen Teile ein sechszackiger goldener Stern, der Schild 
von einem angesehenen, offenen Turnierhelm bedeckt, geschmückt mit einer goldenen Krone, mit roten 
Tüchern rechts in Rot, Gold links in schwarz, über der Krone eine himmel-blaue Kugel, die die rechte  
Seite ein halb schwarzer und halb weißer Adlerflügel, gegenüber dem gleichen halb gelben und halb  
roten Adlerflügel, auf den Flügeln in Robe, die von den Schultern getragen werden, die Arme bis zu den 
Ellbogen bekleidet, zwei Damen (Göttinnen ?) in kniender Position (rechte Seite der Kugel ?)  
Occasio in ihrer rechten Hand 
8.  
Halten Sie ein Schermesser und in der linken Hand (halten Sie) das schwarze Geschirr mit dem roten Topf  
auf der linken Seite der Kugel im Adlerflügel, das oben erwähnt wurde, das Bild der knienden Dame Fortuna 
in Schwarz mit weißem Gewand, die in der linken Hand erhoben hält ein halb schwarzes, halb weißes Banner 
oder ein Wimpel, der mit der rechten Hand das Geschirr mit dem Topf hält. Ihr Gesicht ist Occasio zugewandt, 
da dieses Wappen und Helmschild im oben genannten Wappen in wunderschönen Farben bemalt ist. 
Bestätigen, verbreiten, verbessern und verehren Sie durch diese Bestätigung, dass die oben beschriebene 
Erbwaffen- und Helmmarke gemäß der Stärke dieses Schreibens getragen und verwendet werden darf, mit 
dem die Wappen, die Herr Doktor Daniel Hafenreffer zuvor von ihren gesetzlichen Erben und Erben gewährt 
wurde Service legale Nachkommen, sowohl männliche als auch 

 
 
 
 
 
 

Fuβnoten: 
(²) = das Wappen aus dem Wappenbrief von 1625 
(³) = Hans Ludwig von Ulm (seit 1622 Reichsfreiherr von Ulm zu Erbach) 
         (* 1567 in Wangen am Untersee, † 16. Juli 1627 in Marbach am Untersee)  
         war seit 1613 Reichsvizekanzler des Heiligen Römischen Reiches. 
( ) = (Wappenfigur- Quelle Wikipedia) 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/1567
https://de.wikipedia.org/wiki/Wangen_(%C3%96hningen)
https://de.wikipedia.org/wiki/16._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/1627
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Marbach_(%C3%96hningen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsvizekanzler
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
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9. 
Für immer weiblich, dieses Wappen und Helmschild mit offenem Helm, Krone und Schild kann und  
alle und jeden in Ehren- und Gerichtsangelegenheiten und Verträgen in Vorwurf und Ernsthaftigkeit,  
in Schlachten und Stürmen, in Schlachten und Schlachten, Turnieren und Gruppen tragen, ………, 
Beerdigungen und Gemälde und in allen Ordnungen und Orten, wenn sie heiraten und (andere?) 
Notwendigkeiten… .. und…. Verhalten und Gebrauch und zu diesem Zweck allen und jedem die Gnade, 
Freiheit, Ehre, Wert, Schermesser in geistlichen und weltlichen Ämtern und Rechten zu halten, zu halten  
und zu tragen, Gerechtigkeit und Recht zu haben, Urteile zu fällen, zu urteilen und allen mit Gerechtigkeit, 
Würde, Gefühl und zu diesem Zweck in geistigen und weltlichen Positionen und Angelegenheiten…. und… 
und kann und sollte gut sein, wie alle anderen in…. Die römische kaiserliche Majestät und im mit dem 
Heiligen Reich benutzten Siegel und Wappen, all diese benutzen und amüsieren sich frei, von Gerechtigkeit 
und Sitte gegen alle Menschen ungehindert und ohne 
10.  
Registrierung, alles bei Vermeidung der hochgeehrten römischen kaiserlichen Majestät von schwerer  
Schande und Bestrafung, nämlich fünfzig Mark Goldgewicht, was jeden, so oft den lieben Herrn Doktor 
Samuel Hafenreffer, seine gesetzlichen Erben oder seine Erben, mit diesem Wappen und Helmzeichen 
 bestraft, und deshalb die angesehenste kaiserliche Majestät, die andere Hälfte mit ihm, Lord Doktor 
Hafenreffer, der fahrlässig bezahlt, sollte schuldig sein. 
Die Bescheinigung über diesen Brief, den ich mit eigener Hand unterschrieb und mit meinem Siegel als 
Pfalzgraf bestätigte, den er am Tag des Heiligen Evangelisten Lukas, 18., an Doktor Samuel Hafenreffer 
in der königlichen Hauptstadt Tübingen übergab und übergab Oktober, alter Kalender, Geburt Christi, 
 unseres einzigen Erlösers und Erlösers, sechzehnhundertfünfunddreißig Jahre. 
L. S. 
                    Hanß Joachim van Grünthal  

 
 
 
 
 
 
 
Teil 4 
 
 

Dies ist meine kopierte Originalkopie, um die Rechte der zweifellos originalen Wappen 
 mit Helm und Helmschild (wie im) Wappenbrief darzustellen, die durch den Text genau  
dargestellt und festgelegt wurde. 
Das ursprüngliche (knarrende) Pergamentdokument, der Text und das Bild des Wappens  
und des Helms sowie des Helmschilds mit Planen in den richtigen Farben, die Eigentum  
(von SH) sind, wurden geprüft und als korrekt befunden, einschließlich der Unterschrift 
 und Geben Sie den Ort und das Datum der Abfassung des Wappenbriefs an. 
 
Ich, Notar, habe zusätzlich zu meinem Stempel mein übliches  
Notarsiegel und meine Unterschrift angebracht. 
 
Actum Tübingen, am Mittwoch, dem zwanzigsten Tag des 
alter Kalender (= julianischer Kalender), dreißiger Tag des 
neuer Kalender (= Gregorianisch), Oktober im Jahr (Deo Volente) 
(nach) Christus (Geburt) sechzehnhunderteinundvierzig ¹. 
 
Daniël Sturmb², vereidigt in kaiserlichen und 
eingetragener Zivilrechtsnotar an der Universität 
van Tübingen und als Notar unterzeichne 
 
 

__________________________________________ 
¹ Mittwoch, 30. Oktober 1641 
² Jurist und Notar 1602 – 1652, Universitätsnotar 1628 – 1652  
   (Universitätsarchiv Tübingen) 

Hanβ Joachim von Grünthal in 1625 (mit Diplom vom 4. Juli 1625 in Neustadt) zum 
kaiserlichen Pfalz- und Hofgrafen (Comes palatinus) von Kaiser Ferdinand III. 
Er wurde 1606 Rektor des Collegium illustre von Tübingen und setzte die von seinem 
Fürsten entwickelte Idee einer Ritterakademie um. 
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Ferdinand III (Gratz 13-7-1608 – Wenen 2-4-1657) 
Römischer König 1636 / Kaiser 1637 

Samuel Hafenreffer, geboren am 26. April 1587 in Herrenberg, 
starb (und wurde begraben) in Tübingen am 30. September 1660, 
verheiratet in Kirchheim (Teck) am 8. November 1614 mit  
Anne Mitschelin, geboren am 22. Januar 1578 in Nürtingen,  
gestorben am 5. November 1632 in Nürtingen 
Tochter von Balthasar Mitschelin und Elisabeth Brastberger 
Samuel Hafenreffer wurde von Kaiser Ferdinand III.  
mit einem Diplom vom 15. Januar 1642 in Wien ernannt in  
der Adelstand erhöht mit "Namenserhöhung" / "das Prädikat" 
 "Von Trachenstett". (Der edle Zweig ist ausgestorben.) 
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Lelystad, 17. November  2020. 

© Scéveninghe  

Die folgende Mitteilung wurde aus dem Stadtarchiv Esslingen am Neckar erhalten. 
 
Samson Herzog studierte ab dem 30. Juni 1556 in Tübingen. Er war seit 1586 als Pfahlbürger in 
Esslingen ansässig. Am 14. Februar 1588 wurde er zum Ratsadvokat ernannt, er war Gerichtsvorstand 
und Registrator. Herzog hat als Pfalzgraf am 19. April 1594 dem Herrenberger Architekten Heinrich 
Schickhardt im Namen von Kaiser Maximilian II. ein Wappen verliehen. Er verstarb im Jahr 1600.  
 
mailto:Ursula.Kuemmel@esslingen.de 
Stadt Esslingen am Neckar 
Kulturamt Stadtarchiv 
Georg-Christian-von-Kessler-Platz 6 und 10, D-73728 Esslingen am Neckar 
Tel.: +49 711 3512-3118 / Fax: +49 711 3512-552613 / http://www.esslingen.de 

 

 
Wappenbrief, Privilegia und Insignia   (Welche 
seinem Herrn Vattern  seel: (igem) weiland dem Ehrwür- 
digen, hochgelehrten Herrn Matthia Hafenreffern,  
der heiligen Schrifft Doctorn,  fürst (lichem)  
Württemberg(ischem) Hoffpredigern,  und Vil järigen, vornehmen 
Professor und Cancellario beij hochlöbl (icher)  Universität   
Tübingen, in Anno 1592 durch Herrn  Samson 
Herzogen, Kays(erlichen)   Comitem   Palatinium , und der 
Reichsstätt  Eβlingen   Rhatt  p. (= etc. etc.)  in optima   et  ple- 
risima forma  Wohl auBgeführt:  und clausulirt: 

 

. 

Ursprung Wappen Hafenreffer von Trachenstett  
Akte Wien 15. Jänner 1642: 

Österreichische Staatsarchiv  
Siehe Fußnote: bei Quellenhinweise auf Seite 30 

 
 
 
 

mailto:Ursula.Kuemmel@esslingen.de
http://www.esslingen.de/
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Wappen van 1642. Quadrirt r. #. I. 1. U. 4 die von zwei Sternen beseitete Spitze mit  dem Hafen.  
 2. u. 3. “einwarts aufrecht ein w. Drach mit aufgethangen Flügeln und über sich schwingenden  
Schwanz auch feuerriger Zunge, in seinen vordern Waffen eine b. Kugel haltend  
”Gekrönter Helm: ein natürlicher gekrömter # Adler, in der rechter Klaue den Hafen an Reff haltend.  
Decken: r. g.  - # s (Heyer von Rosenfeld) 
 

Wappenbeschreibung und Bild in: 
Die Wappen des Adels in Württemberg J. Siebmacher’s Groβes Wappenbuch,  Band 23. 
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Scans aus dem Österreichisches Staatsarchiv. 
 
Erklärung, warum die Original-Fotokopien in dieser Studie nicht enthalten sind. 
 
 
Fotokopien der Scans dieser Briefe und Urkunden befinden sich im Besitz der Autoren. 
Die Veröffentlichung dieser Scans ist nur möglich unter Beachtung der  
datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art 13 DSGVO, 
Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung BKA – AVAFHKA.  
(ÖSTA Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz-, Hofkammerarchiv),  
 
Die Scans können bei den Autoren eingesehen werden. 
 
 
Fußnote: 
Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv,  
Adel, Reichsadelsakten Hafenreffer, Samuel (15. Jänner 1642) 
 
Quelle: 
Quellenverzeichnis 
Die Veröffentlichung dieser Scans ist nur möglich unter Beachtung der  
datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art 13 DSGVO, 
Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung BKA - AVAFHKA  
(ÖSTA Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz-, Hofkammerarchiv),  
Adel, Reichsadelsakten Hafenreffer, Samuel (15. Jänner 1642) (Seiten … und … ) 
Adelstand mit dem nebenstehenden Prädikate, Schutz, Schirm und Siva guardia 
Wien, 15. Jänner 1642. Samuel Hafenreffer von Trachenstett  
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